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RS OGH 1949/12/16 2Os846/48
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1949

Norm

StPO §281 Z8 D

Rechtssatz

Eine Nichtigkeit nach § 281 Z 8 StPO liegt nicht vor, wenn der wegen Diebstahls und versuchter schwerer körperlicher

Beschädigung Angeklagte wegen derselben Tat des Verbrechens der Erpressung schuldig erkannt wird.
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